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Antrag zur Gästeehrung 
 
Vorname, Name 
                        _____________________________________________________________ 
Straße 
                        _____________________________________________________________ 
PLZ / Ort 
                        _____________________________________________________________ 
Telefon 
                        _____________________________________________________________ 
E-Mail 
                        ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Erster Aufenthalt in Garmisch-Partenkirchen war am: _______________________ 
 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen:  
(Ehrungen finden nur zu dieser angegebenen Anzahl von Aufenthalten statt) 
 
O 10. Aufenthalt  O 20. Aufenthalt  O 40. Aufenthalt  O 50. Aufenthalt 
O 60. Aufenthalt  O 75. Aufenthalt  O 90. Aufenthalt  O 100. Aufenthalt und mehr 
 

 
 
Derzeitiger Gastgeber (Hausname, Name und Telefon des Gastgebers 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
 
Voraussichtlicher Aufenthalt in Garmisch-Partenkirchen:  _________________________________ 
 
 
 
 
O Ich versichere, die obenstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben 
 
O Ich möchte 1xpro Monat interessante Informationen und Angebote aus Garmisch-Partenkirchen  
   per Newsletter an meine E-Mailadresse erhalten. Diesen kann ich jederzeit wieder abbestellen. 
 
 
 
______________________________                        ______________________________ 
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Datum, Unterschrift des Gastgebers                       Datum, Unterschrift des Gastes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsschreiben nach Art. 13 DSGVO  
bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 
 
Als Verantwortlicher informieren wir, die GA-PA Tourismus GmbH, Sie über die Verarbeitung Ihrer  
personenbezogenen Daten im Verfahren „Gästeehrung“ gerne ausführlich und entsprechend Art. 13, 
14 DSGVO. 
 
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung, zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten,  
wie lange wir diese speichern, wer diese einsehen kann oder von uns übermittelt bekommt und wel-
che Rechte sie diesbezüglich haben. 
 
1. Zweck der Verarbeitung 
    Wir verarbeiten Ihre Daten zu diesen Zwecken: 
• Ehrung Übernachtungsgäste in Garmisch-Partenkirchen 
 
2. Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können 
• Ihre personenbezogenen Daten werden intern von der Abteilung Gästeservice bearbeitet. 
 
3. Dauer der Speicherung 
    Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre   
    Personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hierin genannten  
    Zwecke erforderlich ist und die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen es vorgeben. In der Regel 
    werden Ihre personenbezogenen Daten im vierten Quartal des darauffolgenden Kalenderjahres  
    der jeweiligen Gästeehrung gelöscht. 
 
4. Ihre Rechte als Betroffener 
•  Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht auf Auskunft über die  
    zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
 
• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf  
   Berichtigung zu. 
 
• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung  
   der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 
 
• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung  
   besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird,  
   steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. 
 
• Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle,  
   ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
• Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz 


